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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 21.01.2008

Rechtssatz
Der Umstand, dass ein Asylwerber bereits in einem anderen Land die Gewdhrung von Asyl beantragt hat, rechtfertigt

far sich nicht den Schluss, dass er unrechtmaRig in einen anderen Schengenstaat weiterziehen und sich so dem

Verfahren entziehen wird.

Zuletzt aktualisiert am
31.12.2008

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 2008/01/21 Senat-FR-08-1006
	JUSLINE Entscheidung


